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1ANTRÄGE NACH SACHGEBIETEN
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DGB-Bezirksvorstand Berlin-Brandenburg

Beschluss des DGB-Bundeskongresses:
Annahme als Material an den DGB-Bundesvorstand

Novellierung des BetrVG und BPersVG - aktives und
passives Wahlrecht für alle Auszubildenden

Auszubildende jeden Alters sollen aktives wie passives
Wahlrecht bei den Wahlen zur Jugend- und Auszubilden
denvertretung erhalten. Der DGB Berlin-Brandenburg setzt
sich weiterhin für eine Novellierung des BetrVG sowie des
BPersVG ein. Das bereits existierende Papier zur „Anpassung
des Personalvertretungsrechtes “ ist anzupassen.

Begründung:

Lebenswege sind verschieden und so kommt es heute auch
öfters vor, dass sich Menschen auch nach dem 25. Lebensjahr
hinaus entscheiden, einen Beruf bzw. einen neuen Beruf zu er
lernen. Dies ist auch auf die von Arbeitgebenden verlangten
höheren Schulabschlüssen zurückzuführen. War es früher
normal eine Ausbildung mit einem Hauptschulabschluss im Al
ter von 14 bis 16 Jahren zu beginnen, so ist es heute „normal
“ erst nach Erreichen des Abiturs einen Ausbildungsplatz zu
finden. Das Voraussetzen höherer Bildungsabschlüsse geht
einher mit einem höheren Alter der Berufsstarter. Dementspre
chend gibt es Auszubildende, die erst mit Anfang bis Mitte 20,
oder noch später, ihre Ausbildung beginnen (können).
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die be
triebliche Interessenvertretung der Auszubildenden. Doch viele
Auszubildende fallen nicht unter die Altersgrenze und sind da
mit per Gesetz nicht mehr von ihrer Interessenvertretung er
fasst und vertreten.
Es gibt bereits Personalvertretungsgesetze, die diese Pro
blematik erkannt und diese Vertretungslücke geschlossen ha
ben. Andere Gesetze sind entsprechend anzupassen.
Das bereits existierende Papier zur „Anpassung des Perso
nalvertretungsrechtes“ des DGB ist entsprechend der Belange
der Jugendlichen und Auszubildenden zu erweitern.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


